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RS OGH 1978/7/12 8Ob105/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1978

Norm

ABGB §1304 BIIIa

KFG §103 Abs2

Rechtssatz

Verschuldensteilung 1 : 3 zu Gunsten des verletzten mitfahrenden Zulassungsbesitzers, der gemeinsam mit dem

Lenker das als Motorfahrrad zugelassene Kraftfahrzeug so wesentlich veränderte, daß es eine Fahrgeschwindigkeit von

90 - 95 km/h erreichte, daher nur mit Lenkerberechtigung im Sinne des § 65 Abs 1 Z 1 KFG für die Gruppe A gelenkt

werden durfte und der dieser Kraftfahrzeug dennoch dem unberechtigten Lenker überließ.
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